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1. Die neue, sozialistische Verfassung der DDR wird der Wirklichkeit von 
heute und den Plänen von morgen gerecht werden. Sie geht davon aus, daß 
unter den entstandenen historischen Bedingungen der Sozialismus keine 
kurzfristige Übergangsphase in der gesellschaftlichen Entwicklung ist, son
dern eine relativ selbständige sozialökonomische Formation, die sich auf 
der Grundlage ihrer eigenen Gesetzmäßigkeiten entwickelt.1 Mit der neuen 
Verfassung werden die verfassungsrechtlichen Bedingungen geschaffen, um 
den Sozialismus in der DDR als relativ selbständige sozialökonomische For
mation zur vollen Blüte zu bringen.2 Sie stellt zugleich die Grundlage und 
Aufgabenstellung für die Entwicklung des sozialistischen Rechtssystems ins
gesamt mit dieser Zielstellung dar, der eine Reihe grundsätzlicher und 
komplexer gesetzlicher Regelungen, wie z. B. das neue Strafgesetzbuch, 
bereits entsprechen.
1.1 Damit rückt die auf dem VII. Parteitag der SED erhobene Forderung, 
ein gründlich ausgearbeitetes Wirtschaftsrecht zu schaffen, in ihrer Bedeu
tung für das Gesamtsystem der rechtlichen Regelung dieses Prozesses erneut 
nachdrücklich ins Blickfeld, erhält die begonnene Diskussion um eine wirt- 
schaftsrechtliche Grundsatzgesetzgebung3 wesentliche neue Ausgangspunkte. 
Das Wirtschaftsrecht ist ein wichtiges Instrument zur Gestaltung des öko
nomischen Systems des Sozialismus und — neben und in Wechselwirkung 
mit anderen Instrumenten — der wissenschaftlichen sozialistischen Wirt
schaftsführung. Im Zentrum seiner Aufgaben stehen die Funktionen, die 
ihm bei der Durchsetzung des Grundgedankens des ökonomischen Systems, 
der organischen Verbindung von verbindlicher zentraler staatlicher Planung 
und Leitung der Grundfragen mit der eigenverantwortlichen Führungs- 
tätigkeit der sozialistischen Warenproduzenten und der örtlichen Organe,4 
zufallen. Es handelt sich also um das Kardinalproblem des ökonomischen 
Systems, das auch im Verfassungsentwurf hervortritt (u. a. in Art. 9 Abs. 3, 
Art. 40 und 45).

* Dem Beitrag liegt ein im November 1967 ausgearbeitetes Expose zugrunde, an 
dessen Beratung Prof. Dr. W. Artzt, Prof. Dr. U.-J. Heuer, Prof. Dr. H.-U. Hoch
baum, Dr. K. Lengwinat, Prof. Dr. R. Schüsseler, Prof. Dr. H. Such und Dr. St. Supra
nowitz teilgenommen haben.
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